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Wer muss  
Energieeinsparungen 

nachweisen? 



Bis 2020 sollen durch Effizienzmaßnahmen  
310 PJ kumuliert eingespart werden 

151 PJ159 PJ



Energie- 
lieferanten  

 

(Energieeffizienzmaßnahmen)  

Öffentliche  
Stellen 

 

(Strategische Maßnahmen) 



Natürliche/juristische Person bzw. eingetragene Gesellschaft 

► Lieferungen von Energie gegen Entgelt 
► an Endverbraucher in Österreich 
► unabhängig vom Geschäftssitz 




€



Energielieferanten müssen jährlich neue 
Energieeinsparungen nachweisen 

 25  
GWh 

bei sich selbst  bei eigenen Kunden  bei anderen Verbrauchern 

mindestens 40% der Einsparungen müssen 
in Haushalten (Energieeinsatz im Wohnraum 
und Mobilitätsbereich) oder im öffentlichen 
Verkehr gesetzt werden 

der Maßnahmen 
  in Haushalten 40%  

Vorjähriger Energieabsatz  
an Endverbraucher im Inland  

Energieeffizienz- 
maßnahmen nachweisen 

0,6% 

 
14.02.2015 

 
14.02.2016 

Für die Verpflichtung 2015 gilt: Maßnahmen aus 2015 und 2014 sind anrechenbar 



Welche  
Maßnahmen sind  

anrechenbar? 



Endenergieeffizienz   =  nachweislich mess- oder schätzbare Verbesserung  
     des Verhältnisses von Output und Input 

Nachweislich mess- oder schätzbare 
Verbesserungen der Endenergieeffizienz 

Output | Leistung, Dienstleistung, Ware oder Nutzenergie 
 

Input | Endenergie 

• z.B. Energieeffizienz im 
Produktionsprozess 

• z.B. Umstieg auf  
effizientere Leuchtmittel 

• z.B. Verminderung der 
Produktion 

• z.B. Höhere Effizienz eines 
Biomassekraftwerks 

  



Maßnahmen müssen  

den Verbrauch von Endenergie  

in Österreich betreffen.  

 

Maßnahmen, die ausschließlich den 

Einsatz von Primärenergie verbessern, 

sind nicht anrechenbar. 

- 



Endenergieverbrauch =  Energie, die von Energielieferanten an Endverbraucher  
     für energetische Zwecke abgesetzt wird  

Endenergie wird von Energielieferanten an 
Endverbraucher für energetische Zwecke abgesetzt 

Waldbesitzer Sägewerk 

Biomasse-Heizwerk 
(Nahwärmeversorger) 

Haushalt 

Pellets-
Hersteller Baumarkt 



Endenergieverbrauch =  Energie, die von Energielieferanten an Endverbraucher  
     für energetische Zwecke abgesetzt wird  

Energielieferanten setzen Endenergie ab  
und müssen dafür Maßnahmen nachweisen 

Biomasse-Heizwerk 
(Nahwärmeversorger) 

Baumarkt 

Energielieferanten 



Endenergieverbrauch =  Energie, die von Energielieferanten an Endverbraucher  
     für energetische Zwecke abgesetzt wird 

Aber: Endenergie wird in allen  
Bestandteilen der Lieferkette verbraucht  

Haushalt 

Endenergieverbraucher 

z.B. Sägen, 
Transport, 

Büros 

z.B. Transport, 
Verwaltung 

z.B. Verwaltung 

z.B. Filialen, 
Transport 

z.B. Transport, 
Verwaltung 



HWB 
 

kWh/m²a 

Energieeffizienzmaßnahmen bzw.  
Einsparungen müssen „zusätzlich“ sein 

Maßnahmen sind anrechenbar, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Umsetzung  

über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und besser als der Bestand oder 

Marktdurchschnitt sind. 

Gesetzliche Vorgaben Marktdurchschnitt 

HWB 
 

kWh/m²a 

Bauordnung Zusätzliche 
Einsparung 

kWh/m²a 

Effizientes EFH 
(Neubau) 

A+ A++ 

Gesetzlicher 
Mindest-
standard 

Zusätzliche 
Einsparung 

Markt-
durch-
schnitt 

A+++ 

Gekauftes 
Gerät 



Wie berechnen sich 
Energieeinsparungen? 



Standardisierte Methoden und  
Individuelle Berechnungen 

Richtlinienverordnung 
gemäß § 27 EEffG  

(zu erlassen) 

Methodendokument 
der AEA 

(Oktober 2013) 

Standardisierte Methoden Individuelle Berechnungen 



Standardisierte Methoden und  
Individuelle Berechnungen 

Richtlinienverordnung 
gemäß § 27 EEffG  

(zu erlassen) 

Methodendokument 
der AEA 

(Oktober 2013) 

Standardisierte Methoden Individuelle Berechnungen 



Aktuell | Methodendokument der AEA  
mit Stand vom Oktober 2013 ist gültig 



Zukünftig | Monitoringstelle entwickelt weitere 
Methoden zur Bewertung von Energieeinsparungen 

Die Monitoringstelle 
erarbeitet oder über-

arbeitet Methoden zur 
Bewertung von Energie-

effizienzmaßnahmen und 
übergibt diese an das 

BMWFW 

1 

Das BMWFW stellt gemäß 
EEffG das Einvernehmen  

mit BMASK (Soziales)  
und BMLFUW (Umwelt) 

betreffend der neuen 
oder überarbeiteten 

Methoden her 

2 

3 
Veröffentlichung  

der Methoden  
per Verordnung 



Standardisierte Methoden und  
Individuelle Berechnungen 

Richtlinienverordnung 
gemäß § 27 EEffG  

(zu erlassen) 

Methodendokument 
der AEA 

(Oktober 2013) 

Standardisierte Methoden Individuelle Berechnungen 



Energieverbrauch 
(vor Umsetzung der Maßnahme) 

 

minus 
 

Energieverbrauch 
(nach Umsetzung der Maßnahme) 

 

(normalisiert | jährliche Einsparung) 



Mögliche Datenquellen | Woher stammen  
die Informationen zum Energieverbrauch? 

Energieverbrauch 
(vorher / nachher) 

Energierechnungen Normen oder Gesetze 
(Mindeststandards) Messungen 

Studien 
Hersteller- 
angaben 

Normalisiert, z.B.  nach Produktionseinheiten [t] 

     nach gefahrenen Kilometern [km] 

     nach äußeren Einflüssen (z.B. Heizgradtage) 



4 | Energieaudits für Betriebe 
Methodendokument der AEA (Oktober 2013) 
 

Energieaudits werden von qualifizierten, 
energieträger- und produktunabhängigen 
Energieauditoren durchgeführt 
 

Identifizierte Energieeffizienzmaßnahmen 

• Erst nach Umsetzung einer identifizierten 
Maßnahme wird die volle Einsparung gezählt 

• Für geplante Maßnahmen werden 5 % der zu 
erzielenden Einsparung anerkannt 

Mittels Methode „Energieaudits für Betriebe“ 
sind betriebliche Maßnahmen bewertbar  



In welcher Höhe  
ist die Einsparung 

anrechenbar? 



Maßnahmen müssen ihre Wirkung  

über das Jahr 2020 hinaus entfalten 

- 

Jährliche Einsparungen  

sind einmalig für das Jahr  

der Umsetzung anrechenbar 

 



Beispiel 1 | Leuchtentausch Büro 
Umsetzung 2015 – Lebensdauer: 15 Jahre 

Effiziente Beleuchtung im Büro 

In einem Bürogebäude werden 
ineffiziente Leuchtensysteme (T8) 
gegen neue effiziente Leuchten-
systeme (T5) getauscht. 

Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Lebensdauer 
15 Jahre 

Umsetzung 
2015 (6 Jahre bis 2020) 

 

Anrechenbare Einsparung  
100 MWh für das Jahr 2015 
(6/6 * 100 = 100 | Lebensdauer bis 2030) 

100  
MWh 



Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Beispiel 1 | Leuchtentausch Büro 
Umsetzung 2015 – Lebensdauer: 15 Jahre 

600  
MWh 

Lebensdauer 
15 Jahre 

Umsetzung 
2015 (6 Jahre bis 2020) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100 100 100 100 100 100

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100

2016

2017

2018

2019

2020

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Wirksamkeit der Maßnahme

Anrechenbarkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r 100  

MWh 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100 100 100 100 100 100

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100

2016

2017

2018

2019

2020

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Wirksamkeit der Maßnahme

Anrechenbarkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r



50  
MWh 

Effiziente Beleuchtung im Hotel 

In einem Hotel werden Standard-
Halogenlampen durch effizientere 
Energiesparlampen ersetzt. 

Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Lebensdauer 
3 Jahre 

Umsetzung 
2015 (6 Jahre bis 2020) 

Anrechenbare Einsparung  
50 MWh für das Jahr 2015 
(3/6 * 100 = 50 | Lebensdauer bis 2017) 

Beispiel 2 | Leuchtentausch Hotel 
Umsetzung 2015 – Lebensdauer: 3 Jahre 



2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100 100 100

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 50

2016

2017

2018

2019

2020

Anrechenbarkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Wirksamkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Lebensdauer 
3 Jahre 

Umsetzung 
2015 (6 Jahre bis 2020) 

Beispiel 2 | Leuchtentausch Hotel 
Umsetzung 2015 – Lebensdauer: 3 Jahre 

300  
MWh 

50  
MWh 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100 100 100

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 50

2016

2017

2018

2019

2020

Anrechenbarkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Wirksamkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r



2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100 100 100

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100

2016

2017

2018

2019

2020

Wirksamkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Anrechenbarkeit der Maßnahme

U
m

se
tz

u
n

gs
ja

h
r

Jährliche Einsparung  
100 MWh 

Lebensdauer 
3 Jahre 

Umsetzung 
2018 (3 Jahre bis 2020) 

Beispiel 3 | Leuchtentausch Hotel 
Umsetzung 2018 – Lebensdauer: 3 Jahre 

300  
MWh 

100  
MWh 



Ausnahmen bestätigen  
die Regel. 



 Strategische Maßnahmen, die ausschließlich durch den Bund oder 

durch Länder gefördert wurden, dürfen nicht auf Energielieferanten 

übertragen oder angerechnet werden 

AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGEL 

Doppelerfassungen oder Doppelzurechnungen von 
Energieeffizienzmaßnahmen oder Einsparungen sind unzulässig 

Maßnahmen, die aus den folgenden Töpfen kogefördert werden, dürfen 
keinesfalls auf Energielieferanten übertragen oder angerechnet werden: 

• Wohnbauförderung 

• Umweltförderung 

• Sanierungsscheck: Programm für die Thermische Sanierung 





Gregor Thenius 
Stellvertretende Leitung 
Monitoringstelle Energieeffizienz 
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